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Die Bundesregierung hat am 14.05.2014 beschlossen, im Juni 2014 den „Vertrag von Marrakesch“ zu unterzeichnen. Mit
diesem internationalen Vertrag hat die Staatengemeinschaft vor einem Jahr vereinbart, den Zugang zu urheberrechtlich
geschützten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen zu vereinfachen.

Nach diesem Vertrag sollen die Vertragsstaaten Vorschriften aufstellen, nach denen man urheberrechtlich geschützte
Bücher u. a. in für Blinde und Sehbehinderte lesbare Formate übernehmen könne – ohne den Urheber fragen zu müssen.

Die bisherige Regelung in § 45 a Urheberrechtsgesetz muss dann entsprechend erweitert werden: Dort fehlt bspw. die
Möglichkeit, dass entsprechend aufbereitete Bücher dann auch im Internet zugänglich gemacht werden dürfen, ohne dass
der Urheber im Vorfeld gefragt werden muss.
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